
Ergänzende Vertragsbedingungen zu den §§ 13, 17 und 18 des Tariftreue- und 
Vergabegesetzes Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) 
 
 
1. Der Auftragnehmer wirkt darauf hin, soweit er auf Grund des 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) nicht bereits verpflichtet ist, dass bei der 
Erbringung der Leistung (Bau-, Liefer- und Dienstleitungen) keine Waren eigesetzt 
werden, die unter Missachtung der Mindeststandards der ILO Kernarbeitsnormen gem.  
§ 13 TVergG LSA) gewonnen oder hergestellt worden sind.  
 

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiter, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen 
nach § 17 Abs. 1 des TVergG LSA seine Entgeltabrechnungen und die 
Entgeltabrechnungen des Nachauftragnehmers sowie die Unterlagen über die Abführung 
von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
TVergG LSA und die zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer abgeschlossenen 
Werkverträge vorzulegen. 
 
Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen 
hinzuweisen. Der Auftragnehmer und seine Nachunternehmer haben nach § 17 des 
TVergG LSA vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten 
bereitzuhalten. 
 

3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine der 
Verpflichtungen nach den §§ 11 und § 17 Abs. 2 TVergG LSA eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 5 % des Auftragswertes dem Auftraggeber zu zahlen, bei mehreren Verstößen 
wird die Vertragsstrafe auf 10 % des Auftragswertes begrenzt. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich zur Zahlung der Vertragsstrafe auch für den Fall, dass der Verstoß durch 
einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten 
Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß 
weder kannte noch kennen musste. Nach § 18 Abs. 4 des Landesvergabegesetzes bleibt 
die Geltendmachung dieser Vertragsstrafe von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe 
aus anderen Gründen sowie der Geltendmachung sonstiger Ansprüche unberührt.  

 
4. Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn der 

Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer die aus den §§ 11 des TVergG LSA 
resultierenden Anforderungen schuldhaft nicht erfüllen sowie schuldhaft gegen die 
Verpflichtungen der §§ 14 und 17 Abs. 2 des TVergG LSA verstoßen. Auf die Pflicht des 
Ausschlusses des Auftragnehmers und/oder Nachauftragnehmers von der öffentlichen 
Auftragsvergabe gemäß § 18 Abs. 3 des Landesvergabegesetzes für einen Zeitraum von 
bis zu 3 Jahren wird hingewiesen. 


